
Sie möchten Ihr 
Gebäude sanieren?

Sie wissen nur nicht wo 
anfangen oder wie?

Wir haben Ideen und 
Möglichkeiten!

Informationsveranstaltung
Sanierungsgebiet „Westliche Vorstadt“

Vorbereitende Untersuchung „Stadtumbau“



Herzlich Willkommen

Informationsveranstaltung
Städtebauliche Erneuerung

12.05.2026Amt Wirtschaftsförderung und Liegenschaften



Agenda

12.05.2026

Folie 3

• Begrüßung durch OB Nico Morast

• Städtebauliche Erneuerung

• Rechtliche Grundlagen der Sanierung (SG 63/ STEG)

• Fördermöglichkeiten für private Eigentümer (SG 63/ STEG)

• Sanierung privater Gebäude (STEG)

• Offene Fragerunde

• Schlussworte durch OB Nico Morast

• Ausklang



Städtebauliche Erneuerung

12.05.2026

Folie 4



Schwerpunkte Städtebauförderung

12.05.2026
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Schaffung von Wohnraum Modernisierung, Aktivierung, Umnutzung

Maßnahmen für den Klimaschutz und zur 
Anpassung an den Klimawandel 

Energieeffizienz, Stadtklima, Emissionsreduzierung, 
Naturkreisläufe, Biodiversität, grün-blaue 

Infrastruktur, Multifunktionalität

Stärkung, Revitalisierung und Erhalt der 
Funktionsfähigkeit bestehender Stadt- und 

Ortszentren

Sicherstellung der Nahversorgung und 
Daseinsvorsorge, Aufwertung des öffentlichen 

Raumes

Sicherung und Verbesserung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts und der Integration in den 

Quartieren

Erhalt und Aufwertung Wohnungsbestand und 
Wohnumfeld, Schaffung kindgerechter Stadt- und 

Ortskerne

Schaffung, Erhalt und Gestaltung von lebendigen, identitätsstiftenden und 
generationengerechten Stadt- und Ortskernen



Ablauf einer städtebaulichen 
Erneuerung

12.05.2026

Folie 6

Sanierungsabrechnung
Abrechnung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme

Sanierungsdurchführung
Durchführung der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme

Evaluierung
der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes
Satzungsbeschluss im Gemeinderat
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Vorbereitende Untersuchungen
Schaffung der Grundlagen für ein Sanierungsgebiet

Antragstellung Städtebauförderung
Sicherung der Fördermöglichkeiten in der Sanierung



Vorbereitende Untersuchungen

12.05.2026
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Sanierungs- und Zielkonzept 

Städtebauliche 
Bestandsaufnahme und Analyse

Trägeranhörung und
Befragung der Beteiligten

Maßnahmenkonzept, Sozialplan
und Finanzierung

Beschluss über die Einleitung der Vorbereitenden Untersuchungen

Veröffentlichung des Einleitungsbeschlusses

Bericht über die Ergebnisse der Vorbereitenden Untersuchungen

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets

Auftaktveranstaltung für Beteiligte

September

 2026
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Verfahrensablauf

12.05.2026
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Sanierungsdurchführung

Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes

− Satzungsbeschluss

− Veröffentlichung des Satzungsbeschlusses

− Beschluss der Gebietskulisse

− Beschluss der Sanierungszielsetzungen

− Beschluss des Maßnahmenkonzeptes

− Beschluss der Grundlagen zur Förderung privater Einzelmaßnahmen
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− Planung und Umsetzung kommunaler und privater Maßnahmen u.a.:

• Erneuerungsmaßnahmen (Modernisierung- und Instandsetzung von Gebäuden)

• Ordnungsmaßnahmen (bspw. Grundstücksfreilegungen und anschl. Neubebauung/ 
Neugestaltung)

− Förderung kommunaler und privater Einzelmaßnahmen



Sanierungsgebiet
„Westliche Vorstadt“

12.05.2026
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Sanierungsgebiet
„Westliche Vorstadt“

12.05.2026
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Untersuchungsgebiet
„Stadtumbau“

12.05.2026
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Untersuchungsgebiet
„Stadtumbau“

12.05.2026
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Rechtliche Grundlagen der Sanierung

12.05.2026
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Rechtliche Grundlagen der 
Vorbereitenden Untersuchung

12.05.2026

Folie 14

Inhalte der Vorbereitenden Untersuchung

Analyse städtebaulicher Missstände
Abgrenzung des Sanierungsgebietes

Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten 
Beteiligung öffentlichen Aufgabenträger

Sanierungsziele und Entwicklungskonzept

Abwägung der Wahl des Sanierungsverfahrens

Kosten- und Finanzierungsübersicht 
Anzuwendendes Sanierungsrecht

Schriftlicher Ergebnisbericht



Rechtliche Grundlagen der 
Vorbereitenden Untersuchung

12.05.2026

Folie 15

§ 141 Abs. 3 BauGB  – Einleitung
• Vorbereitung der Sanierung durch Beschluss über den Beginn der VU

• Ortsübliche Bekanntmachung 

• Hinweis auf Auskunftspflicht § 138 BauGB

§ 141 Abs. 4 BauGB – Rechtswirkungen
• Beteiligung der Betroffenen § 137 BauGB

• Auskunftspflicht § 138 BauGB

• Beteiligung öffentlicher Träger § 139 BauGB

• Zurückstellung von Baugesuchen §§ 15, 29 BauGB



Rechtliche Grundlagen der Sanierung

12.05.2026
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Ergebnis der Vorbereitenden Untersuchung

Abgrenzung und Größe des Sanierungsgebietes

Abwägung der Wahl des Sanierungsverfahrens gemäß BauGB

Verwaltungskraft der Gemeinde

Voraussichtliche Gesamtkosten und deren vorgesehene Finanzierung

Zeitrahmen für die Abwicklung der Maßnahmen

Mitwirkungsbereitschaft der Beteiligten (insbesondere Eigentümer von 
Schlüsselgrundstücken) und der öffentlichen Aufgabenträger



Rechtliche Grundlagen der Sanierung

12.05.2026
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• Förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes § 142 und § 143 BauGB

• Durchführungsfrist § 142 (3) BauGB

• Befristungsbeschluss

• Durchführung gem. BauGB befristet auf maximal 15 Jahre

• Bewilligungszeitraum in der Regel zunächst 8 Jahre

• Sanierungsvermerk § 143 (2) BauGB

• Eintragung in Grundbücher mit Rechtskraft der Satzung

• Keine unmittelbare rechtliche Wirkung

• Informations- und Sicherungsfunktion für das Grundstück



Genehmigungspflicht
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• gem. §§ 144 und 145 BauGB erforderlich bei
• Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen

• Beseitigung baulicher Anlagen

• Veräußerung eines Grundstücks

• Veräußerung und Bestellung eines Erbbaurechtes

• Bestellung eines das Grundstück belastenden Rechts

• schuldrechtliche Verträge, die o.g. Vorgänge beinhalten

• Begründung, Änderung oder Aufhebung einer Baulast

• Teilung eines Grundstücks

• sichert der Stadt eine Kontrollfunktion zu
• Verhindert oder erschwert ein Vorhaben die Sanierung kann die Zustimmung 

unter Auflagen erfolgen oder verweigert werden



Rechtliche Grundlagen der Sanierung
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Regelverfahren

unter Anwendung §§ 152-156 BauGB
Umsetzung/ Anwendung

Zielsetzung
Maßnahmen zur Behebung städtebaulicher Missstände in einem Gebiet, um eine wesentliche Verbesserung oder 

Umgestaltung zu erreichen (§ 136 BauGB)
Gilt für Stadt und private Eigentümer

Vorkaufsrecht
Vorkaufsrecht

(§ 24 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 BauGB)

Prüfung durch Stadt

Vorlage Kaufvertrag bei der Stadt durch Notar

Gutachten
Verkehrswertgutachten

(§ 153 BauGB)
Relevant bei Grundstücksgeschäften

Grundbucheintrag
Sanierungsvermerk

(§ 143 Abs. 2 BauGB)
Kenntisgabe im Grundbuch über Sanierungsverfahren

Enteignung
Enteignungsvoraussetzungen

(§ 88 BauGB)
kommt in der Regel nicht zur Anwendung

Genehmigung
sanierungsrechtliche Genehmigung (§ 144, 145 BauGB)

Kaufpreiskontrolle (§ 153 BauGB)
wird durch Stadt geprüft und im Regelfall erteilt

steuerliche 

Erleichterungen

steuerliche Absetzbarkeit

(§ 7h, § 10f, § 11a EStG)

können private Eigentümer für Erneuerungsmaßnahmen 

in Anspruch nehmen

Gebühren
Gebührenbefreiung

(§ 151 BauGB)
für private Eigentümer bei Erschließungsmaßnahmen

Finanzierung aus 

Wertsteigerungen

sanierungsbedingte Bodenwerterhöhungen, Ausgleichsbetrag

(§ 154, 155 BauGB)

können Entstehen bspw. bei größeren Neuordnungen, 

Nachverdichtungen

Finanzierung aus 

Zuschüssen

Städtebauförderung

(Verwaltungsvereinbarung, Städtebauförderungsrichtlinie)

kann durch Stadt und private Eigentümer in Anspruch 

genommen werden



Sanierungssatzung
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Folie 20

• Rechtskraft mit Veröffentlichung

• Konsequenzen
• Eintragung Sanierungsvermerk

• Allg. Vorkaufsrecht § 24 BauGB zugunsten der Stadt

• Sanierungsrechtliche Genehmigung u.a. für bauliche Tätigkeiten und 
Grundstücksverkäufe

• Grundsätzliche Fördermöglichkeiten für kommunale und private 
Maßnahmen

• Im Regelverfahren
• Anwendung der Kaufpreiskontrolle

• Feststellung sanierungsbedingter Bodenwerterhöhungen



Fördermöglichkeiten für private 
Eigentümer
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Grundsätzliche Fördermöglichkeiten
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• Modernisierung und Instandsetzung von Gebäuden
• Bautechnische Verbesserungen

• Energetische Verbesserungen

• Verbesserung der Haustechnik

• Verbesserung der Wohnungen

• Rückbau untergeordneter Gebäudeteile, die das 
Erscheinungsbild beeinträchtigen

• Umnutzung von Gebäuden zur Wohnraumschaffung

• In Ausnahmefällen Abbruch von Gebäuden



Steuervorteile für private Eigentümer

12.05.2026

Folie 23

gewerblich  genutzte 
oder vermietete 

Räume

• §7h EStG

• bei gewerblich genutzten 
oder vermieteten Räumen

• 9% über 8 Jahre und 7% 
über weitere 4 Jahre

Selbstgenutzter 
Wohnraum

• §10f EStG

• bei selbstgenutztem 
Wohnraum

• 9% über 10 Jahre

Denkmäler

• §11a EStG

• Sonderbehandlung von 
Erhaltungsaufwendungen

• gleichmäßige Verteilung auf 
2-5 Jahre

Inanspruchnahme ausschließlich bei Modernisierungs- und Instandsetzungskosten

Empfehlung: vorab mit dem Finanzamt abklären insbesondere bei Wohnraumschaffung



Steuervorteile für private Eigentümer
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• Erforderliche Grundlagen für die Inanspruchnahme
• Vorab geschlossene Vereinbarung über Erneuerungsmaßnahmen zwischen 

Eigentümer und Stadt vor Beginn der Maßnahmen

• Abgeschlossene Durchführung der Maßnahmen

• Bescheinigung der Stadt zur Vorlage beim Finanzamt

• Bescheinigung der Stadt
• wird auf formellen Antrag des Eigentümers durch die Stadt erstellt

• Ausstellung ist erst nach Abschluss der Maßnahmen möglich



Voraussetzungen für private 
Maßnahmen
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• Das Gebäude liegt im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet.

• Die Zielsetzungen der Sanierung werden berücksichtigt.

• Die Maßnahme ist vorab mit der Stadt abgestimmt.

• Alle wesentlichen Mängel und Missstände werden beseitigt.

• Das Gebäude fügt sich nach Durchführung in das Stadtbild ein.

• Es besteht kein Rechtsanspruch auf Förderung. 

• Vor Beginn der Maßnahmen ist eine schriftliche Vereinbarung 
zwischen dem Eigentümer und der Stadt abzuschließen.



Modernisierung und Instandsetzung 
sowie Ausbau oder Umnutzung
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eines Bestandsgebäude
20% der zuwendungsfähigen Baukosten

maximal 80.000 Euro pro Gebäude

eines denkmalgeschützten oder 
erhaltenswerten Bestandsgebäude

35% der zuwendungsfähigen Baukosten
maximal 100.000 Euro pro Gebäude

Festlegung einer Bagatellgrenze
30.000 Euro muss der Eigentümer 

mindestens investieren



Abbruch eines Bestandsgebäudes 
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mit anschließender Neubebauung oder 
Neugestaltung

60% der zuwendungsfähigen Abbruch- 
und Abbruchfolgekosten

maximal 100.000 Euro pro Gebäude

Festlegung einer Bagatellgrenze
15.000 Euro muss der Eigentümer 

mindestens investieren



Allgemeine Regelungen

12.05.2026
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Abweichungen von den beschlossenen 
Fördergrundsätzen

Einzelfallentscheid des Gemeinderats in 
besonderen Fällen

Voraussetzungen für die Gewährung von 
Fördermitteln

Lage im Sanierungsgebiet
Sanierungszielsetzungen werden erfüllt
Förderrichtlinien werden eingehalten

Schriftliche Vereinbarung zwischen 
Stadt und Eigentümer



Regelungen zur Finanzierung
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• Sicherstellung der Finanzierung durch den Eigentümer.
• Der Eigentümer geht in Vorleistung.

• Die Fördermittel werden nach Ausführung und Rechnungsvorlage ausbezahlt.

• Die Inanspruchnahme weiterer Fördermittel ist im Einzelfall 
anhand der geltenden Rechtslage zu prüfen 
(Subsidiaritätsprinzip).
• Denkmalförderung

• Zuschüsse/ Darlehen KfW

• Zuschüsse Bafa



Vorbereitung und Abstimmung

Sie nehmen Kontakt mit Frau Oehlbach von der Stadtverwaltung auf.

Wir vereinbaren einen Termin zur Besichtigung des Gebäudes und Abstimmung 

Ihres Vorhabens.

Bei Bedarf ziehen Sie einen Energieberater und/oder Architekten hinzu ggf. 

erfolgt eine Modernisierungserhebung durch die STEG.

Sie holen Angebote zu den abgestimmten Maßnahmen oder die Kostenschätzung 

Ihres Architekten ein und legen diese bei der Stadt vor.

Wir Stimmen mit Ihnen die Details zum Projekt hinsichtlich erforderlicher 

Bauarbeiten, Förderung und Gestaltung final ab.

Wie kommen Sie zum sanierten 
Objekt?
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Durchführung und Abrechnung

Sie schließen eine Erneuerungsvereinbarung mit der Stadt ab in der alles 

erforderliche geregelt ist.

Sie können mit der Baumaßnahme beginnen, sofern auch alle Genehmigungen 

vorliegen.

Sie sammeln alle Rechnungen zur Baumaßnahme, führen den Verwendungsnachweis 
und reichen alles bei der STEG für die Auszahlung der Förderraten ein.

Nach Abschluss der Bauarbeiten erfolgt die Erstellung der Schlussabrechnung und 

eine förderrechtliche Schlussabnahme durch die STEG.

Sie  beantragen nach Auszahlung der letzten Fördermittel schriftlich die 

Steuerbescheinigung bei der Stadt.

Wie kommen Sie zum sanierten 
Objekt?

12.05.2026
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Sanierung privater Gebäude
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Einstiegsfragen
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• Wo fange ich an?

• Was soll eigentlich genau gemacht werden?

• Was kostet eine Sanierung?

• Kann ich eine Förderung beantragen?

• Gibt es eine Sinnvolle Reihenfolge bei der Sanierung?

• Gibt es gesetzliche Vorgaben?



Wie gehe ich ran?
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• Wunschliste schreiben, was will ich machen

• Budget festlegen, was will ich/ was kann ich ausgeben

• Beratung suchen, Beratungsstellen/ Erstberatung

• detaillierte Planung mit Kostenermittlung

• Finanzierung sichern
• mögliche Fördermittel
• Beantragung von Fördermitteln

• Sanierung beginnen



Beratungsstellen/ Erstberatung
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• Erstberatung durch die Stadt und die STEG
• Erstbesichtigungstermin Frau Oehlbach und Frau Franzen

• ggf. Modernisierungserhebung durch Bautechniker

• Regionale Energieagenturen
• Beratungen direkt Vor-Ort 

• ggf. zu einer geringen Aufwandspauschale

• durch zertifizierte und unabhängige Energieberater



Detaillierte Planung mit 
Kostenermittlung
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Architekten

• gelistet auf der Architektenliste Baden-
Württemberg

Energie-Effizienz-Experte

• gelistet bei der Deutschen Energie-Agentur 
(dena)

Ingenieure/ Planungsbüro/ 
Baukoordinatoren usw.

• z. B. gelistet auf der Bundesliste e.V.

im Sanierungs-
gebiet:

frühzeitige 
Abstimmung 

mit der 
Stadt



Modernisierungserhebung der STEG
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Modernisierungserhebung der STEG
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Modernisierungserhebung der STEG

• Vor Ort Gebäudeaufnahme 
mit Beratung

• Detaillierter 
Gebäudebericht

• Keine Verpflichtungen

• Kostenlos für Eigentümer
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Modernisierungserhebung der STEG

• Einschätzung 
Sanierungsbedarf per 
Ampelsystem:

• GRÜN

• kein Erneuerungsbedarf

• GELB 

• Erneuerungsbedarf

• ROT

• dringender Erneuerungsbedarf

• Detaillierte Beschreibung 
der einzelnen Bauteile
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Modernisierungserhebung der STEG

• Aufstellung der Kosten nach 
Gewerken

• Kalkuliert nach Baukostenindex

• Fördermöglichkeiten 
werden aufgezeigt

• Fördermöglichkeiten im 
Sanierungsgebiet

• BEG-Förderungen (energetisch)

12.05.2026
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Modernisierungserhebung der STEG

Wozu sie dient

• Das Gebäude und seinen 
Zustand kennen

• Kenntnis notwendiger 
Maßnahmen

• Grundlage für 
Bauabschnittsbildung

• grobe Kostenorientierung

Was sie nicht leistet

• ersetzt nicht den 
Energieberater oder 
Architekten

• keine Grundlage für 
Antragstellung bei KfW oder 
Bafa

• Kostenberechnung eines 
Planers oder Angebote eines 
Unternehmens



BAFA - Sanierung Wohn- und 
Nichtwohngebäude
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• Bundesförderung für effiziente Gebäude
• Einzelmaßnahme an der Gebäudehülle (z. B. Dach, Fassade, Fenster, 

Kellerdecke)
• Anlagentechnik (außer Heizung)
• Wärmeerzeuger
• Heizungsoptimierung
• Fachplanung und Baubegleitung



BAFA - Sanierung Wohn- und 
Nichtwohngebäude
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iSFP = individueller Sanierungsfahrplan

• Förderquote ohne iSFP – 15 %

• von max. 30.000,- €, bis zu   4.500,- €

• je Wohneinheit und Kalenderjahr 

• Förderquote mit iSFP – 20 %

• von max. 60.000,- €, bis zu 12.000,- €

• je Wohneinheit und Kalenderjahr



KfW - Energieeffizient sanieren
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• Wohngebäude Kredit 261 mit Tilgungszuschuss

• Kredit 270 Erneuerbare Energien (z. B. PV-Anlage)

• Kredit 159 Altersgerecht Umbauen

• Wohngebäude Zuschuss 458, Heizungsförderung für 
Privatpersonen

• Baubegleitung Kredit mit Tilgungszuschuss

• Wohngebäude Ergänzungskredit 358 und 359 für bereits 
bezuschusste



Welche Fördermittel sind 
kombinierbar/ kumulierbar
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Grundsätzlich mit der Städtebauförderung kombinierbar sind 
Maßnahmen über:

• Programme aus der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG ab 
01.01.2024)
• Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
• Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

• Im Einzelfall abzustimmen wie Vorgegangen wird bei der Kombination/ 
Kumulierung mit der Städtebauförderung



Was ist noch zu beachten!?
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• 60 % Förderquote maximal

• gegebenenfalls ist die gewährte BEG-Förderung auf 60 % zu kürzen

• Förderung derselben Maßnahme bei KfW und BAFA nicht möglich

• Ergänzungskredit der KfW mit Zuschussförderung kombinierbar

Die jeweiligen geltenden Vorgaben der einzelnen Programme 

sind zu beachten.



Modernisierungsbeispiel - Außen
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Modernisierungsbeispiel - Außen
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Modernisierungsbeispiel - Außen
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Modernisierungsbeispiel - Außen
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Modernisierungsbeispiel - Innen
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Innenausbau

Grundrissänderungen



Modernisierungsbeispiel - Innen
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Innenausbau

Innenausbau



Modernisierungsbeispiel - Innen
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InnenausbauInnenausbau



Sanierung denkmalgeschützter 
Gebäude

12.05.2026

Folie 55



Sanierung denkmalgeschützter 
Gebäude
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Zeit für 
Ihre Fragen
an die Stadt 

und die STEG

Informationsveranstaltung
Sanierungsgebiet „Westliche Vorstadt“

Vorbereitende Untersuchung „Stadtumbau“



Ihre Mitwirkung
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• Postkartenumfrage

• Auskunftspflicht

• Vertrauliche Behandlung 
persönlicher Angaben

• Ausschließlich zum Zweck 
der vorbereitenden 
Untersuchungen



Ausblick
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1. Beratungstag für Eigentümer Dienstag, 16.06.2026

• Terminanfrage bitte an Frau Oehlbach richten

• Wir treffen uns an Ihrem Gebäude!



Vielen Dank

für Ihr Kommen
und Ihre Zeit!

12.05.2026Amt Wirtschaftsförderung und Liegenschaften
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